
Objekttyp: FrontMatter

Zeitschrift: Rote Revue : sozialistische Monatsschrift

Band (Jahr): 22 (1942-1943)

Heft 10

PDF erstellt am: 24.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



ROTE REVUE
SOZIALISTISCHE MONATSSCHRIFT
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

22. JAHRGANG JUNI 1943 -- HEFT 10

Die Auflösung der Komintern
Von Ernst Nobs

Mit Beschluß vom 15. Mai 1943 hat das Zentralkomitee der Komintern
beschlossen, die Komintern aufzulösen. Der Beschluß wird in der bürgerlichen

Presse Englands und der Vereinigten Staaten freudig begrüßt. Es

wird gesagt, daß er zur Verbesserung der Beziehungen der übrigen
Alliierten zu Rußland beitragen werde. Im gleichen Zeitpunkt hat Exchange
aus Washington gemeldet, daß der Leiter der Lend and Lease-Verwaltung,
Stettinius, vor dem Senat über die gewaltigen Waffenlieferungen an die
Sowjetunion berichtet habe: «Wir haben nach Rußland mehr Flugzeuge,
Panzer und Lastkraftwagen geliefert, als nach irgendeinem andern
Kriegsschauplatz. Rußland erhielt 45 Prozent aller exportierten Flugzeuge,
44 Prozent aller Panzer und 41 Prozent aller Lastkraftwagen.»

Vor kurzem noch haben Meldungen aus England darüber berichtet,
wie manche der englischen Gewerkschaften und sozialistischen
Parteigruppen sich dagegen ausgesprochen haben, die kleine Kommunistische
Partei Englands in die Labour Party aufzunehmen, weil die
Kommunistische Partei Weisungen und Befehle für ihr Verhalten aus dem
Ausland erhalte.

Es steht demnach außer Frage, daß die Auflösung der Komintern
nicht etwa einer Änderung der Prinzipien der kommunistischen Parteien,
ja nicht einmal einer Änderung ihrer Propagandamethoden entspringt,
sondern sich erschöpfend erklären läßt als opportunistische und recht
zweckmäßige, ja geschickte Anpassung an eine augenblickliche Lage.
Der Beschluß dient in hohem Maße den Zielen der russischen
Kriegführung und ist gewiß in allererster Linie ihren Bedürfnissen entsprungen,
aber er ließe sich ebenso gut rechtfertigen aus dem Wunsch nach einer
weniger behinderten Infiltration in die bestehenden sozialistischen und
gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen des europäischen Westens und
auch der USA. Der militärische wie der parteipropagandistische Grund
sind wahrlich überzeugend genug, um die Auflösung der Komintern zu
begründen. Dieser Beschluß wird deshalb bei den Kommunisten der
nichtrussischen Länder keine Krisenerscheinungen hervorrufen, vielmehr auch
von ihnen lebhaft begrüßt werden. Es ist völlig verkehrt, anzunehmen,
Rußland habe sie dadurch desavouiert oder gar fallen gelassen.
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